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ANFHAGE 

'der Abgeordneten Dr o Hafner p Dr. Moser p Ing. Letmaier 

und "Geno 55 en 

an eien Bundesminister fUr Bauten und 'l'echnik 

betreffend Beleuchtungsanlage der Grazer Nordeinfahrt B 67a 

Die Grazer Nordeinfahrt B 67a wird nach deren Fertigstellung 

eine der w:i.chtigsten Verkehrsträger für die Zufahrt 

·in die Ortsmitte der Stadt Graz sein; auch fUr die Ab

leitung des Verkehrs aus dem genannten Stadtteil nach 

Norden o Es wird daher mit einer großen Verkehrs frequenz " 

auch während der Nachtz~it zu rechnen sein o 

Am 31 Q Mai 1976 teilte die Landesbaudirektion Steier~ 

mark nach einer Begehung der Trasse der Nordeinfahrt 

dem Bautenministerium mit, daß es aus Gründen der Ver

kehrssicherheit in diesem verbauten Gebiet erforderl:i:.ch 

ist p in den Kreuzungsbereichen Andritzer Reichsstraße, 

Am Andritzba.ch und bei der EirooUndung der Grazer Straße, 

eine Beleuchtungsanlage zu errichteno 

Aber sowohl am 2 0 6 0 1976 als auch am 210 90 1976 hat 

das Bautenministerium mit Schreiben an die Ma.gistrats~ 

direktion der Stadt Graz mitgeteilt p daß eine Kostenüber

nahme seitens des Bundes (rund 4 9 2 Mio) für die Beleuchtungs

anlage der Grazer Nordeinfahrt im Zuge der B 67 und der 

B 67a nicht erfolgen wird. Die Ablehnung wird mit einem 

Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom .5. 120 1969 

begründet p wonach die Errichtung einer Straßenbeleuchtung 

nur dann erforderlich ist p wenn dadurch "ein gewöhnliches

Maß an Verkehrssicherheit" herbeigeführt wird e 
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Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Bauten und Technik folgende 

An fr ag e : 

1) Wird Ihrer Heinung nach "ein gewöhnliches ~Iaß an 

Verkehrssicherheit" gegeben sein, wenn sich die 

beleuchtete Landesstraße "Andri tzer Reichsstraße 't 

mit der unbeleuchteten Trasse der neuen Nordein

fahrt kreuzen wird? 

2) Die Nordeinfahrt wird von zwei Schleppgleisen ge

quert, wobei die Verkehrsteilnehmer in diesem 

Teilbereich von eÜlem beleuchteten in ein unbe

leuchtetesStraßenstück fahren werden müssen • 

. Ist Ihrer Meinung nach "ein ge",öhnliches Maß an 

Verkehrssicherheit" gegeben, wenn dieses Straßen";; 

stück unbeleuchtet bleibt? 

.3) Welche sind die wahren GrUnde für die Ablehnung 

der. Finanzierung der Beleuchtungsanlage durch 

das Bautenministerium? 

4) Sin:~i' Sie auf Grund des Gutachtens der Landesbau-· 

direktion vom .31. Nai 1976 bereit, eine entsprechende 

Dotierung vorzusehen? 
'" '" 

, 
J .. 
'. 
i 

, 
, f . 

,,'.,. 

773/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




